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Erwägungen

E. 1
Die Nichtigkeitsbeschwerde gemäss Art. 68 OG ist zulässig gegen letztinstanzliche
Entscheide kantonaler Behörden in Zivilsachen, die nicht nach den Art. 44-46 der Berufung
unterliegen. Damit ist die Nichtigkeitsbeschwerde im Verhältnis zur Berufung ein
subsidiäres Rechtsmittel, wobei sich die Subsidiarität auf den Streitgegenstand und die Art
des angefochtenen Entscheides bezieht. Sie ist insbesondere gegeben in nicht streitigen
Zivilsachen und bei Zivilrechtsstreitigkeiten, die den Berufungsstreitwert nicht erreichen;
ebenso steht sie zur Verfügung, wenn der anzufechtende letztinstanzliche kantonale
Entscheid keinen Endentscheid darstellt und keine der Ausnahmen von Art. 49 und 50 OG
gegeben ist (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, N. 1.1 und 2.1 zu Art. 68 OG ; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, Ziff. 129; Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht,

E. 2
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend ist die Gerichtsgebühr der Beschwerdeführerin
aufzuerlegen ( Art. 156 Abs. 1 OG ). Sie hat die Beschwerdegegnerin für das
bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen ( Art. 159 Abs. 1 und 2 OG ).
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